	Name: 
	     
	Lüneburg, den      

	Vorname: 
	     
	Tel.-Nr.      

	Amtsbezeichnung:
	     
	beschäftigt mit       Wochenstunden

	Universitätseinrichtung:
	     
	e-Mail:      



 FORMCHECKBOX 
 Zutreffendes bitte ankreuzen

An den Präsidenten

der Leuphana Universität Lüneburg

Personalservice / Recht und Professoren/Beamte
im  H a u s e

Anzeige einer Nebentätigkeit 

Ich beabsichtige die Übernahme der folgenden Nebentätigkeit und zeige die Nebentätigkeit hiermit an (vgl. § 40, 41 BeamtStG i.V.m. §§ 70 ff NBG, § 40 Nr. 2 TV-L, § 5 Abs. 2 TVA-L BBiG).
	1
	Art der Nebentätigkeit, Ort der Ausübung (ggf. nähere Angaben auf Seite 4):
     


	2
	Genaue Bezeichnung der Auftraggeberin/des Auftraggebers - einschließlich Anschrift 
     

 FORMTEXT 
     
Bei der Auftraggeberin/dem Auftraggeber handelt es sich 

 FORMCHECKBOX 
nicht um ein Mitglied der Leuphana Universität Lüneburg

 FORMCHECKBOX 
um ein Mitglied der Leuphana Universität Lüneburg, von dem mir der Auftrag im Rahmen seiner

 FORMCHECKBOX 
privaten Nebentätigkeit           FORMCHECKBOX 
Dienstaufgabe 

erteilt wurde.

Zwischen der Auftraggeberin/dem Auftraggeber und der Universitätseinrichtung, bei der ich beschäftigt bin, bestehen

 FORMCHECKBOX 
keine vertraglichen Beziehungen

 FORMCHECKBOX 
 folgende vertragliche Beziehungen (in diesem Fall sind ausführliche Angaben über den Vertragsgegenstand zu machen und ggf. Kopien der Verträge durch die Universitätseinrichtung beizufügen)

     

 FORMTEXT 
     


	 3
	Dauer der Nebentätigkeit vom      

 FORMTEXT 
      bis      

 FORMTEXT 
     


	4
	Zeitliche Beanspruchung durch die Nebentätigkeit (einschl. Vor- und Nachbereitung sowie Fahrzeiten):

      Zeitstunden               FORMCHECKBOX 
  täglich            FORMCHECKBOX 
  wöchentlich            FORMCHECKBOX 
  monatlich



	5
	 FORMCHECKBOX 
    Die Nebentätigkeit wird ausschließlich außerhalb der Arbeitszeit ausgeübt.

 FORMCHECKBOX 
  Die Nebentätigkeit wird ganz oder teilweise während der Arbeitszeit ausgeübt. Ich bitte daher um Zu-

         lassung einer Ausnahme gem. bzw. in entsprechender Anwendung des § 74 NBG. Das Vorliegen eines


       FORMCHECKBOX 
   öffentlichen Interesses an der Übernahme der Nebentätigkeit während der Arbeitszeit unter   

                Nachleistung der versäumten Arbeitszeit (§ 74 Abs. 1 Satz 2 NBG)

       FORMCHECKBOX 
   dienstlichen Interesses an der Übernahme der Nebentätigkeit während der Arbeitszeit (§ 74 Abs. 1 Satz 1 NBG)

                begründe ich wie folgt:

     


	6
	Voraussichtliche Höhe der aus der Nebentätigkeit resultierenden Entgelte und geldwerten Vorteile:

     


	7
	Weitere in den beantragten Zeitraum fallende Nebentätigkeiten: (Hier sind insbesondere früher genehmigte,

angezeigte sowie genehmigungsfreie oder allgemein genehmigte Nebentätigkeiten aufzuführen.)

 FORMCHECKBOX 
   keine

 FORMCHECKBOX 
   folgende:



	
	Art und Dauer der Nebentätigkeit:
	Zeitliche Beanspruchung (Angaben wie unter 4)

	
	     
	     

	8
	 FORMCHECKBOX 
   Die Nebentätigkeit erfolgt ohne Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal oder Material des  

         Landes.

 FORMCHECKBOX 
   Für die Durchführung der Nebentätigkeit beantrage ich gemäß bzw. in entsprechender Anwendung des § 74 Abs. 2 NBG die Erlaubnis zur Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal oder Material des Landes wie folgt (Art - genaue Bezeichnung -, zeitlicher Umfang - Angaben wie unter Nr. 4 -, Höhe der Vergütung für die Nebentätigkeit, Namen der Bediensteten, die in Anspruch genommen werden sollen):

     
Das Vorliegen eines öffentlichen oder wissenschaftlichen Interesses an der Ausübung der Nebentätigkeit unter Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal oder Material des Landes begründe ich wie folgt:

     


	 9
	Ich versichere, dass durch die Nebentätigkeit dienstliche Interessen nicht beeinträchtigt werden (vgl. § 73 NBG).
Mir ist bekannt, dass für die Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal oder Material des Landes ein Entgelt zu entrichten ist.

Mir ist ferner bekannt, dass ich  aufgrund der bestehenden Ablieferungspflicht (§ 78 NBG i.V.m. §§ 9 und 10 NNVO) unverzüglich nach Ablauf eines jeden Kalenderjahres, spätestens bis zum 31.03. des Folgejahres,  dem Präsidenten der Leuphana Universität Lüneburg eine Abrechnung über die Vergütung für in dem Kalenderjahr ausgeübte Nebentätigkeiten

- im Sinne von § 3 NNVO (Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst und solche, die auf Verlangen, Vorschlag oder Veranlassung des Dienstvorgesetzten ausgeübt werden) sowie

- in den Fällen der Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal oder Material des Landes, vorzulegen habe.


_____________________________________

Unterschrift der Antragstellerin/des Antragstellers

	10
	Raum für weitere Angaben zu den Nrn. 1 bis 8:

     



	11
	Stellungnahme der Fakultät bzw. in den Fällen, in denen keine Fakultätszugehörigkeit besteht des/der jeweiligen Vorgesetzten:

 FORMCHECKBOX 
   Gegen die Übernahme der Nebentätigkeit bestehen keine Bedenken; soweit Versagungsgründe (vgl. 

        § 73 NBG, § 40 Nr. 2 Ziffer 2 TV-L, § 5 Abs. 2 TVA-L BBiG) vorliegen sind diese unten im Einzelnen ausgeführt..

        Anmerkung:

        Ein Versagungsgrund liegt insbesondere dann vor, wenn die Nebentätigkeit

- nach Art und Umfang die Arbeitskraft des Beamten/der Beamtin bzw. des/der Beschäftigten so stark in Anspruch nimmt, dass die ordnungsgemäße Erfüllung der dienstlichen Pflichten behindert werden kann,

- den Beamten/die Beamtin bzw. den/die Beschäftigte/n in einen Widerstreit mit den dienstlichen Pflichten bringen kann,
 - in einer Angelegenheit ausgeübt wird, in der die Behörde, der der Beamte/die Beamtin bzw. die/der Beschäftigte/n angehört, tätig wird oder tätig werden kann,

- die Unparteilichkeit oder Unbefangenheit des Beamten/der Beamtin bzw. des/der Beschäftigten beeinflussen kann,

- zu einer wesentlichen Einschränkung der künftig dienstlichen Verwendbarkeit des Beamten/der Beamtin bzw. des/der Beschäftigte/n führen kann,
- dem Ansehen der öffentlichen Verwaltung abträglich sein kann.

Sofern die Nebentätigkeit während der Arbeitszeit ausgeübt werden soll (vgl. Feld 5):
Das Vorliegen eines      FORMCHECKBOX 
 dienstlichen Interesses      FORMCHECKBOX 
   öffentlichen Interesses an der Übernahme der

Nebentätigkeit wird bestätigt.

Sofern die Nebentätigkeit unter Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal oder Material des Landes erfolgen soll (vgl. Feld 8):

 FORMCHECKBOX 
   Gegen die Inanspruchnahme von Einrichtungen, Personal oder Material des Landes im beantragten

        Umfang bestehen keine Bedenken. Das Vorliegen eines öffentlichen bzw. wissenschaftlichen 

        Interesses (§ 74 Abs. 2 NBG) wird bestätigt.

Raum für Angaben zu möglichen Versagungsgründen:

     
____________________________________                     _____________________________________

Ort, Datum                                                                                      Unterschrift Dekan / Vorgesetzte/r 

                                                                                                      (______________________________)

                                                                                         ACHTUNG: NAMEN BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN UNTER DER 
                                                                                                            UNTERSCHRIFT EINTRAGEN!
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